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Gert Kelter

Eheschließung als Prozeß der Öffentlichmachung
des hekonsenses

Lutherisches Fhe- und Trauverstandnis
ach Aufhebung der Standesamtspflicht

Die achlage
Miıt dem Januar 2009 trat eihe Gesetzesänderung In Kraft, mıt der dıie

Paragraphen 6’7 und 6’/a des Personenstandsgesetzes aufgehoben wurden.
In 67 PStIG hıeß 6S bısher
)) Wer INnNe kirchliche Irauung oder die religiösen Feierlichkeite: e1iner

Eheschliehung vornımml, ohne da ÜVO die Verlobten Vor dem Standesamt
rklärt en die Ehe miteinander eingehen wollen, begeht INe
Ordnungswidrigkeit, SC denn, daß einer der Verlobten lebensgefährlich
erkrankt Un 21N UJSCHAU nicht möglich 1St oder daß 21in auf andere Weise nicht

hehebender schwerer sıttlicher Notstand vorliegt, dessen Vorhandensein
UNGC. die zuständige Stelle der religiösen Körperschaft des öÖffentlichen Rechtes
bestätigt 1st.

Paragraph 6 /a wliederholt ergänzend:
Wer INe kirchliche Irauung oder die religiösen Feierlichkeiten einer

Eheschliehung vornımml, ohne daß die Verlobten Vor dem Standesamt
yklärt aben, die Ehe miteinander eingehen wollen, begeht eine
Ordnungswidrigkeit, Wenn dem Standesamt nicht unverzüglich schri  IC
Anzeige erstalttet.

DiIie Übertretung des Verbotes eıner kırchliıchen Irauung ohne vorhergehende
ermındestens unmıiıttelbar nachfolgende) standesamtlıche Beurkundung galt
also bısher als Ordnungswidrıigkeıt, dem Falschparken vergleichbar, wurde aber
1im Unterschie: dazu weder muıt konkreten Sanktıonen edroht, noch geahndet.

Hınzu kommt, da ein1ge Ausnahmeklauseln galten:
Die lebensgefährliche Erkrankung eines Verlobten, wobel dıe nachfolgende

Anzeıige beım Standesamt nac 6/a) vorausgesetzt wiırd.
Das Vorliegen eines auf andere Weise nıcht behebenden „Schweren

sıttlıchen Notstands““, wobel auch hlıer die nachträgliche Anzeıge erfolgen
hat

ZurErläuterung des Begriıffe „Schwerer sıttlıcher Notstand‘‘: Dıe Formulıerung
STammt daus dem 50g Reichskonkordat zwıschen dem Deutschen eIC und dem
Vatıkan VO Julı 1933, 6S 1m Schlußprotokoll Absatz 26 Cr „Ein
schwerer sıittlicher Notstand leg VOT, Wenn auf unüberwindliche oder AUr
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mıit unverhältnismähigem Aufwand beseitigende Schwierigkeiten stöflt, die
ZUF Eheschliehung erforderlichen FrKunden rechtzeitig beizubringen.

Damıt ist also nıchts anderes gesagl, als das in 67/ bereıts angeführte
konkrete eispie der Lebensgefahr CS nahelegt.

16 gemeınt, und damıt nähern WITr uns der rage, weshalb diese
Gesetzesänderung überhaupt eiInes ommentars VOIl kırchlicher Seıite bedarf,
ist, da beispielsweıise das nıchteheliche Zusammenleben zweler verwıtweter
Rentner, dıe auf eiıne standesamtlıche JIrauung verzichten, weıterhın
er Renten In voller öhe beziehen können (Sog „Rentnerkonkubinat‘),
AdUus kırchlicher 16 „unsıttlıch" sSe1 und er eıne kırchliche JIrauung
ZUT Salvıerung dieses Zustandes zwıngend geboten und moralısch, TOLZ

begehender Ordnungswidrigkeit, rlaubt sSe1
Eın welterer nla den vorlıegenden Anmerkungen ist jedoch dıe

Tatsache, daß dıe SUOs 1vılehe und dıe NUunNn aufgehobenen Paragraphen
KL Hrc Bısmarck In Preußen und den preußısch annektierten Terrıtorien
eingeführt wurden und ınnerhalb WIe außerhalb der Selbständigen Evangelısch-
Lutherischen Kırche (SELK) äufhg dıe Auffassung vertreten wird, dıe
Entstehung eıner der Vorgängerkırchen der heutigen SELK, nämlıch dıe der
Hannoverschen ev.-Iuth Freikırche 5768), SEe1 unmıttelbar als Protestreaktion
auf dıie ınführung der 1V1ieNeEe ZUruüCKZU  €n Ja geradezu eın Bekenntnisakt
chrıstlich gebotenen Ungehorsams gegenüber der Obrigkeıt 1im Siınne Von Apg
S 20

Historische Erinnerung
Das Januar S76 In Kraft getretene „Reichsgesetz über dıie Beurkundung

des Personenstandes und über dıe ıvılehe  c VO Februar SS wurde., das
gılt CS festzuhalten und würdıigen, auch In konfess1ionellen, konservatıv-
lutherischen Kreıisen, AdUus denen dann dıe Hannoversche ev.-Iuth Freikırche
hervorg1ing, ausdrücklich begrüßt.

Man erkannte darın das, W ds 6S auch se1n wollte eınen richtigen chriıtt
ın Rıchtung elıner Irennung vVvon Staat und Kırche. also eiınen chriıtt AdUus der
unseligen Verzahnung VON „„Thron und Altar‘‘.*

In selner ‚„Geschichte der Hannoverschen evangelisch-lutherischen
Freıikırche®‘‘ zıt1ert Eduard Bıngmann, eiıne rklärung der kaırchlichen .Berlhiner
August-Konferenz“ VON 875 ausdrücklıch zustimmend und DOSITILV, In der CS

el

UFE Finführung der 1IVıleNe hat sich der Staat INn EeZuZ auf das erec.
Vo  > der Kirche CHRE damit wird der Kirche hre Freiheit auf diesem Gebiete
zurückgegeben.

„Man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen.“
dıe allerdings erst 918 durchgeführt, aber 0375 auf andere, och schrecklichere Weise
wieder aufgenommen wurde!
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Die Kirche hat umsomehr die Pflicht, ihrerecC. HUr nach ihren Frinzipien,
d.h nach dem Worte (rottes ausgestalten un ordnen.

emgemä, hat SIEe VonNn ihren 1edern zu fordern, daß SIE sich den (Gresetzen
des Staates unterwerfen, aber ohne die kirchliche Irauung hre Fhe nicht für
christlich perfekt halten

Die Irauung LSt nicht bloß degZnung der bürgerlich geschlossenen Ehe,
sondern selbständige Schliehung der christlichen Ehe

Daraus OL daß die Form der christlichen Eheschließung höchstens
insofern einerÄnderung bedarf, daß der betr Stelle das FYFAaAdIiKa ‚christlich
eingefügt wird. e

DiIie Väter der Hannoverschen Freıikırche sahen In der Eınführung der
1vilehe also dıe Möglıchkeıt, ihr etTeCc kırchlich selbständig“ und auf der
rundlage kirchlicher Werte und Normen regeln und dıie Verpflichtung,
dies 1UN aber auch konsequent und ohne Rücksıicht auf gesellschaftlıche und
polıtısche Mehrheıitsmeinungen

In den ftünf kurzen Sätzen SInd auch gewichtige theologısche Entscheidungen
In ezug auf das christlich-kirchliche Ehe- und Trauverständnıs enthalten:

Insbesondere wırd dıie bürgerlich geschlossene Ehe, der keıne kırchliche
JIrauung O1g ( als „nıcht christlich perfekt  6C bezeıichnet.

/Z/u unterscheiden ist hıer zwıischen der als gültıg anerkannten Ehe zweler
Nıchtchrıisten, die diese Lebens- und Rechtsgemeinschaft beım Standesamt
Ööffentlich beurkunden lassen und der chrıstlıchen Ehe Nur diese, dıe Ehe
zwıschen Chrısten, SEe1 „imperfekt‘, nıcht vollständıg und also auch kırchlich
nıcht als Ehe 1m vollen Siınne anerkannt, WE S1e nıcht kırchlich geschlossen
wird.

Von edeutung ist der Begrıff der „selbständıgen Schließung der chrıistliıchen
Ehe*“‘ 1mM vierten Satz Daraus wırd eutlıch. dafß dıe kırchliche Irauung auch
nıcht NUr als notwendiger /Z/usatz ZUT bürgerlıchen Eheschlıeßung verstehen
sel, sondern als eIwas „„gZanz anderes‘‘.

Dieses „Sahz Andere‘‘ und Selbständige selinen lıturg1ischen Ausdruck
ıIn der 5>SUus Kopulationsformel, be1 der der Pfarrer das Brautpaar (nıcht das

Ehepaar'!) helıch zusammenspricht:
‚„„Weıl ıhr mıteinander dıie FEhe eingehen WO und euch dazu Ööffentlich

bekennt, preche ich berufener Diener der Kırche euch helıch
1m Namen Gottes des aters und des Sohnes und des eılıgen Gelistes.“

Eduard Bingmann, Geschichte der Hannoverschen evangelısch-Ilutherischen Freikırche,
1924, S 1
Zum ekklesi0ologischen Verständnis des Begriffes „selbständıg“ 1Im Kırchennamen der
SELK vgl Volker Stolle, Dıe Selbständigkeıt der Lutherischen Kırche.in: Freikirchen 1m
Spannungsfeld Von ammlung und Sendung Konfession und Unıi0on. Freikırchenforschung
2000 NLA®0:; RA Z
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iıne entsprechende Formulıerung sıch bereıts In Luthers Traubüchlem
529); der als Anhang ZU Kleıinen Katechi1smus den lutherischen Bekenntnis-

schrıften eıgefügt ist.°
Außerordentlich aufschlußreic ist SC  1e1311C dıie olgende begründete

Zustimmung ZUr ı1vılene AaUS$s der er Bıngmanns in der Rückschau
anläßlıch des S{} Jubiläums der Hannoverschen ev.-Iuth Freıkırche, In der GF

auf dıe nunmehr geltende Verpflichtung der Pfarrer eingeht, sıch dıie NECUC

Gesetzgebung auch halten, bZW. deren Wıderstand tadelt
D Die Erkenntnis ihrer Pflicht gegenüber der UNVC: die Zivilehe geschaffenen

kirchlichen Lage Wr wohl IN den Kreisen der Hannoverschen Geistlichkeit
vorhanden, daß aber 21N äftiger einem dieser Pflicht gemäßen
Handeln vielfac. nicht vorhanden WAdCIVT, hewies schon die übertriebene Furcht
Vor der ivilehe, welche sich IN kirchlichen Blättern Un INn Predigten Ääußerte,
verbunden mit der Blindheit der Theologen, welche jeder Zivileheschliehung miıt
er'AC.entg. arbeiteten, also gleichsam mit Gewalt den Widerstrebenden
das CArıstiliche el aufzwingen wollten, während S1Ie Grott hätten danken
sollen, da SIC IO die Einführung der Zivilehe VOoN dem (GJewissenSZWwangZ

ibefreit wurden, solche [rauen, welche VonNn der Kirche nichts WISSeEN wollten
Bıs ZUT ınführung der ı1vılenhne bestand 1U die Alternatıve zwıschen dem

(weıtgehen noch gesellschaftlıch geächteten und rechtlosen) Konkubimnat,
der „wılden Ehe“ und der kırc  ıchen Eheschließung VOT (beamteten
Geıistliıchen eıner öffentlich-rechtliıchen Körperschaft.’ DIie Rechtslage Wr

nıcht völlıg eindeutig, gng aber davon daU>, daß der Staat gew1issermaßen den
eIstlıchen (n Preußen Staatsbeamte!) dıie Beurkundungsvollmacht übertragen
habe (Janz hnlıch verhält 6S sıch bıs heute in eiıner er europäischer und
außereuropälischer Länder.

Dıie VON Bıngmann DOSItLV gewürdıigte NCUC Freıiheıit WAar also eıne oppelte:
Eınerseılts estand der Staat der Kırche ausdrücklich dase eigenständıger
Ehegesetzgebung ZU ; andererseıts rhielt die Kırche, erhıielten dıe eIistliıchen
dıe Freiheıit und das eCc ZUT Versagung der Eheschließung, WEeNnNn dıe Brautleute
„vONn der Kırche nıchts WwI1IsSsen wollten‘‘.

BSLK 531,9 A0 jam COS pronunti0 conjuges In nomiıne...““; dt. sa spreche ich Ss1e
helıch im Namen.

Bingmann, a.a.Q..,
Dıe erste rein zıvilrechtlıche Eheschlıeßung erfolgte übrıgens bereıts 855 In Varel/Oldenburg
zwıischen einem Baptıstenprediger und se1liner Verlobten Oldenburg ach französıschem
Vorbild ereıts irüher als Preußen eigenstaatlıches Partıkularrecht eingeführt. Für Angehörıige
VOIN Sekten DZW. niıcht-landeskıirchlichen (Gememinden bestand keıne andere Möglıchkeit einer
rechtlich anerkannten Eheschlıeßung, da ihre rediger und Relıgionsdiener, die 1Im Unterschie:

andeskırchlichen Geıistlıchen keine Beamten ‚5 N1IC. dıe öffentlıiıch-rechtliıchen
Personenstandsbeurkundungsbefugnisse en
, PStG S76 „Dıie kırchliıchen Verpflichtungen In ezug auf aute und Trauung werden

UTrC| das Gesetz N1IC erührt.“
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Finer der Auslöser für dıe Entstehung der Hannoverschen ev.-Iuth Freikirche
War also keineswegs unmıttelbar dıe ınführung der 1vılehe, sondern
vielmehr das Von der Landessynode der Hannoverschen Landeskırche S76 (!)
beschlossene MNCUC Kırchengesetz, In dem 6S hıeß „Die kırchliche JIrauung hat
dıe rechtsgültig geschlossene Ehe ZUiT: Voraussetzung”, vielmehr aber noch dıe
damıt zusammenhängende AÄAnderung der Traulıturgie. Fortan ersetizte nämlıch
dıe LCUC Präsentatıon der CC „ES sınd hıer gegenwärtig und
dıie ordentlicher Weiıise hre Ehe rechtsgültig geschiossen en und Nun mehr
1m Namen des dreiein1gen (Jottes sıch wollen trauen lassen““ dıe alte., AdUus der
Lüneburger Kırchenordnung stammende „ES SInd allhıe gegenwärtig und

welche sıch In den ehelıchen an nach göttliıchem ıllen begeben
edacht sınd USW.

DIie Lıturgie rachte das LICUC Eheverständnıs, wonach eine bereıts „pertekte
Ehe“‘ 1Ur noch gesegnet werde., 1im gottesdienstlichen Vollzug AT Ausdruck ?

Der Wıderstand entzündete sıch alsSoO erst dıesem. VON Seıiten des Staates
mıt keıner oder Andeutung geforderten vorause1lenden Gehorsam der
Landeskırche, Gie, anstatt VOoN der Freiheıit eDTrauc machen, sıch
selbst Fesseln anlegte.

Eın Synodalantrag (Sup OC  o den Begriff „rechtsgültig“ wenIigstens
UuUrc „bürgerlich“” Z  $ damıt nıcht der Anscheıin erweckt werde., dıe
Ehe SEe1 ohne kırchliche JIrauung schon - PeLiOKt wurde abgelehnt.

Übrigens wurde nıicht, w1e vieltac gedacht und gesagt wiırd, dıe
Kopulationsformel vollständıg aus der Agende entfernt. Die AÄnderungen der
orme vermeıntlich geringfüg1g und bestanden darın. anstelle VOIN

ehelicher 1UT noch VOIN Zusammensprechung reden und Begınn dıie eleute
bereıts als solche anzusprechen „Weı1 denn diese gegenwärtige Personen...
elnander ZUT Ehe begehrt und ıch....als christliche eijente bekannt...haben...

preche ich als verordneter Dıiener der Kırche Ss1e USW.: *)
Den wıdersprechenden Pastoren (und Laıien!) ging ( nıchts wen1ger,

qals dıe Bewahrung der alten lutherischen Lehre und Praxıs In Sachen Ehe
und Irauung, letztlich also dıe exklusıve, weder uUurc andere Bekenntnisse,
noch IC gesellschaftlıche Entwiıcklungen und Tendenzen eingeschränkte,
also exklusıve Fortgeltung VON Schrift und Bekenntnıis.

ebenbeı, und damıt nıcht der Eindruck entsteht, be1 dieser Debatte
Ehe und Irauung handele CS sıch eın eigentümlıches Hannoversches
Sonderpfündleın:

Sowohl in der Agende für dıe Evangelısch-Lutherische Kırche In Preußen,
also dıe .„altlutherısche Kıiırche“‘ AaUus dem Jahr 886 (Cottbus), als auch In der

Dieses Ehe- und Irauverständnıs 1m Sınne eiıner nachträglichen Segnung einer bereıts
„rechtsgültig“ und „perfekt““ geschlossenen Ehe sıch TE1NC| sowohl In denD
Agenden 111 VO!]  — 964 und 9088

Bingmann a.a.0
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sich Nun „altpreußisch” nennenden AUus dem Jahr 935 (Breslau) sıch 1m
Trauformular selbstverständlıch dıe alte Kopulationsformel mıt der ehelichen
Zusammensprechung.

Dıiese entsprach, und ZW al bıs X76 eben auch In den lutherischen
Landeskıirchen eutschlands, dem allgemeın als lutherısch., schrift- und
bekenntnıisgemäß anerkannten TAauU- und Eheverständnıiıs und WAar lıturgischer
USdArucC dieses Verständnisses. 11

Die mogliıchen Rechtsfolge der aktuellen Gesetzesanderung
Das Sozlalgesetzbuc sıeht In der eg den Wegfall der Rente VOIL,

WE sıch eıne verwıtwete Person erneun verheiratet.
äufig Sınd Frauen betroffen, dıe bıs elıner Wiederverheıiratung bıs

6(() % des etzten eNaltes ıhres verstorbenen Ehemannes als Wıtwenrente
beziıehen, vorausgesetzl, S1e sınd nıcht VOT dem 45 Lebensjahr verwıtwet. Für
diesen Fall erhalten S1€e 11UT dıe SO kleine Wıtwenrente.

Verwiıtwete Männer SInd finanzıell äufg besser gestellt und beziehen
neben der gesetzlıchen auch Betriebsrenten.

ollen CNrıstliıche verwıtwete Personen nıcht 1mM SS Rentnerkonkubinat
miıtelinander enund alsO heıraten, stehen S1e durchaus VOTL der manchmal sehr
folgenschweren Entsche1idung, ob S1e Von eıner nach der Heırat gemeınsam
veranlagten, eutlic nıedrigeren ente., als CS dıe Summe zweler Renten
SCWESCH waäre, hre Lebenshaltungskosten bestreıten können. Insbesondere.
WEeNN noch eıne als Alterssicherung erworbene Immobilıe abzubezahlen
ist, die dem bısher finanzıell besser gestellten Ehepartner gehö oder andere
autiende Verpflichtungen bestehen.!*

In olchen Fällen hätte ZW al auch bislang schon jeder Pfarrer eıne kıiırchliche
Irauung vornehmen können, ohne daß CT mıiıt irgendwelchen Sanktıonen
rechnen gehabt hätte

DIie Hu Rechtslage erspart aber den Pfarrern einen möglıchen
Gew1issenskonfliıkt und erleichtert 6S betroffenen Kıirchgliedern, SV OE Gott und
der christlıchen (Geme1unde“ als rechtmäßıig getraute eIeHtTEe mıteinander
en Das alte lutherische Ehe- und Trauverständnıis zugrunde gelegt, wonach
L1UT dıe kirchliche JIrauung eine „perfekte chrıistlıche“ Ehe egründet, ist dıe
NECUEC egelung also kirchlicherseıits begrüßen und Neißig dort anzuwenden,

ansonsten unzumutbare Härten oder Sal otlagen entstünden, W OZU ja
emä| dem Grundsatz lex orandı lex credend1, dıe Regeln des Gottesdienstes (Liıturgie) und
die Regeln des Glaubens (Lehre) stehen In Entsprechung zueinander DbZW. MuUsSsSen eınander
entsprechen.

F uch cdie 502 Wıtwenabfindung da In manchen Fällen dıe Notlage nıcht deutliıch
Iındern. Wırd eıne Frau, eiıne Krıegerwıtwe, die ach Jahrezehnten des Alleimnlebens einen
entner eıratet, erneu' 1ı1twe und eıratel ann eın drıttes Mal, verfallen ihre bısherigen
entenansprüche endgültig und können N1IC wieder ufeben
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1m Einzelfall auch die geistliche Notlage zählen kann, In der sıch überzeugte
Chrıisten efinden, dıe bısher aus Obrigkeitsgehorsam In „„Wilder Ehe“ en
mulßten.

Sınd dıie entsprechenden Indıkationen gegeben und kommt c eiıner
kırchliıchen JIrauung ohne vorherige standesamtlıche Eheschlıeßung, mülßlte
eın getrautes Ehepaar innerkırchlı Te1C mıt en Konsequenzen auch
als eleute behandelt werden. Und 7ZW al AaUus theologischen Gründen, dıe c

nıcht zulassen, „nur kırchlich getraute eleute als Ehepartner zweıter Klasse
anzusehen.

Das Ist Der nMur die ine eIite der edaillle
Denn WerTr sıch UT kırchlich trauen Läßt, o1lt nach WI1Ie VOT VOT ec und

Gesetz nıcht als verheıratet.
Eınzıg der Staat bestimmt, WwI1Ie und wodurch eıne rechtsgültige Ehe zustande

kommt 13

Das kann sehr unangenehme Konsequenzen aben, die nıcht nur Jeder kennen
muß, der sıch elıner kırchlichen Irauung ohne Standesamt entschließt, sondern
dıe auch dıe Pfarrer In olchen Fällen 1im Sınne eiıner verantwortungsbewußten
Rechtsbelehrung DA Sprache bringen mMussen

Wenn beıispielsweıse eın NUTr kırchlich getrauter Partner stiırbt, ohne eın
rechtskräftiges Testament hinterlassen, stehen dem Überlebenden. Sahz
gleich, w1ıe ange dıe kirchliche Ehe gedauert hat, keıinerle1 Erbansprüche
Im übelsten Fall, WEeNnNn keıne Verwandten vorhanden SInd, dem Staat das
gesamte Vermögen des verstorbenen Ehepartners In dıe an

Der überlebende Eheteil hat darüberhinaus auch nıcht das €n darüber
entscheıden, oder auf welche (Erd- oder Feuerbestattung Etc.) der

egatte bestattet WIrd.
Ebensowen1g esteht eın Rechtsanspruch darauf, den Ehepartner 1mM

Krankheıitsfall Z B auf der Intensıivstation besuchen oder äarztlıche
uskunfite über selinen Gesundheitszustand erhalten. e1IcAes o1lt dıie

13 Bezeichnenderweise sah die zıvıle Ehegesetzgebung VON Anfang und bIs heute in der
standesamtlıchen Eheschlıeßung nıcht etiwa LU eıne Vertragsunterzeichnung, sondern etilte
den entsprechenden Paragraphen Au BGB miıt der Bezeiıchnung „JIrauung‘, bZzw. ach
der ınführung der 508 eingetragenen Partnerschaften „Eintragung‘‘. In diıesem Abschnitt
wırd eXa beschrieben. Was auch die kırchliche Traulıturgie vorsieht. wobe!l einschränkend
hıinzugefügt werden muß Die VELKD-Agenden lassen dıie Deklaratıon des Brautpaares als
„Mann und Tau  .. eben WC8B, während der Standesbeamte eiıne solche Deklaratıon vorzunehmen
hat! Ur die Kırche auf dıie Kopulationsformel verzichten, würde s1e dıe eıgentlıche Irauung
dem Standesamt überlassen. SO A BGB (1) Der Standesbeamte soll be1 der Eheschließung
dıie Eheschlıeßenden einzeln befragen, OD SIE die Fhe miteinander eingehen wollen, und,
achdem die Eheschließenden diese rage bejaht en, aussprechen, daß SıEe nunmehr kraft
(rJesetzes rechtmäßig verbundene eleulte Sind. Die Eheschließung annn IN Gegenwart VonNn

einem der Wel Zeugen erfolgen, sofern die Eheschliehenden dies wünschen. (4
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Entscheidung ber Organentnahmen oder dıe Zustimmung bZzw. ehnung
lebensverlängernder aßßnahmen

Vor Gericht hat eın NUr kırchlich getrauter Ehepartner eın Zeugn1sver-
weligerungsrecht und könnte be1 Androhung Von Zwangsgeld oder Zwangshaft

eıner Aussage seinen Ehegatten CZWUNSCH werden. Im schlımmsten
Fall ware das auch dann nıcht anders, WL der Ehepartner 7 B Unrecht
angeklagt ist

Kınder, die AdUus olchen Ehen hervorgehen, sınd AaUus staatlıcher 1C
unehelıch und erhalten automatısch den amen der Mutftter.

Kommt 6S eiıner Irennung eıner olchen Ehe, entfallen sämtlıche
Regelungen über Vermögenszuwachs oder Unterhaltszahlungen. Ebenso
waren Väter davon betroffen, dıe eın natürliches Umgangs- und Sorgerecht
hätten. uch steuerrechtlıche Privilegien für Verheiratete entfallen natürlıch.
Und andererseı1ts führt das der Lebens- und ohngemeınscha
dazu, daß bestimmte Privilegien Alleinlebender (finanzıelle Zuschüsse Von

behördlıicher Seıte für Wohnung, Heızung ete.) selbstverständlich nıcht doppelt
bezogen werden können.

Eınige der möglıchen Härten lassen sıch TE1I11C dadurch ausgleıichen,
daß dıe Ehepartner, dıe auf eıne standesamtlıche Eheschlıeßung verzıiıchten
wollen, estimmte Eventualıtäten 1mM Rahmen Von Verträgen regeln.
Insbesondere aufeınander abgestimmten (und möglıchst notarıell beglaubıgte
und beım Amtsgerıicht hınterlegte) lestamente, in denen Erbschaftsfragen,
Bestimmungsrecht über Aufenthalt be]l erheblıchen mentalen oder gesund-
heıitlichen Eiınschränkungen, Bestattungsfragen, Besuchs- und Auskunftsrec
eic klar geregelt SInd, möglicherweıse auch Bestimmungen über 'ormundschaft
zugunsten des Partners, können hıer einen gewIissen Ersatz chaffen

An der Auflıstung der Nachteiıle eiInes Verzichts auf standesamtlıche
Eheschließung ist erkennen, daß der Staat, TOLZ erheblıchen Substanzverlustes
im Eheverständnıs, insbesondere dıe ınführung „eingetragener Lebens-
partnerschaften‘‘, aber schon längst urc dıe Ermöglichung VON Scheidungen
und Wiıederheiraten In unbegrenzter Zahl, dıe Ehe zwıschen Mann und Trau
nach WI1Ie VOT rechtliıch priviılegiert und damıt se1lner verfassungsmäldigen
Verpflichtung, Ehe und Famılıe un seinen besonderen Schutz stellen,
zumındest ansatzwelse noch nachkommt.

Diese Feststellung wırd be1 der Beurteilung der Rechtslage dus

kırchlicher IC eıne pıelen Denn 1UT dıese, VO Staat definierte Ehe
ist auch seinem Schutz unterstellt. Ausschließlich kırchlich getraute eljeutfe
kommen bıslang jedenfalls noch nıcht in denselben Genuß.!*

Überlegungen Z.U! Adoptionsrecht gleichgeschlechtlicher Paare, Ausweıtung des egatten-
splıttings USW. lassen TENC ahnen, da 1U eine rage der Zeıt se1n kann, bıs die Ehe
zwıischen einem Mann und einer Tau anderen Lebensformen rechtliıch völlig gleichgestellt
se1ın wiIrd.
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Grundzuge eines lutherische Fhe- und Eheschließungsver-
standniısses

Eheschließung als Prozelßl der Öffentlichmachung des Ehekonsense

DiIie einem ständıgen und schnellen andel unterliegende staatlıche Ehe- DbZW.
„Lebensformen“-Gesetzgebung erfordert kirchlicherseıits 1n besonderer Weılse
arhe1 über das Wesen der chrıistlıchen Ehe nac lutherischem Verständnıis),

S1E Von anderen, mehrheitsgesellschaftlıch akzeptierten und HC
entsprechende Gesetze staatlıch legıtiımıerten ormen des 7Zusammenlebens
Von Mann und Tau unterscheıden können.

ber Was ist denn das ‚„authentische“ oder „‚bIblische ” oder „„lutherisch-
orthodoxe“ Eheverständnis mıt en Folgen für kıirchliches erecC oder auch
lıturgische Trauformulare?

Ich möchte 1mM folgenden versuchen. insbesondere auch anhand VON Luthers
Traubüchleim rundzüge e1ines lutherischen Eheverständnisses herauszuarbeıten
und hıerbe1i die Eheschlıeßung als Prozel der Öffentlichmachung des dıie Ehe
konstitulerenden Ehekonsenses beschreiben

AT Die alte und die mittelalterliche Kirche
Die alte Kirche kennt noch keıine kırchliche Irauung 5BOSeE eiınen Priester

oder Bischof. S16 beschränkt sıch auf den Rat, das Tautpaar möÖöge nıcht ohne
Zustimmung des 1SCHNOTIS und ohne Wıssen der Gemeı1inde heıiraten (Ignatıus,
Tertullıan); SI ädt die Neuvermählten e1n, 176 Darbringung VOoN Opfergaben
und gemeinsame Feıler der Messe dıe Fhe festigen (confirmare); S1e erbıttet für
1E 1mM Gemeindegottesdienst (jottes egen und ehrt vorenelıche Enthaltsamkeiıt

c6 15urc feierliche Önung (Chrysostomus).
/u untersche1ıden ist also die JIrauung und dıe Segnung der bereıts be-

stehenden Ehe
An dıie (antık-römische) Betonung und den Status des Konsenses als (einz1g

ehebegründendenes 16 knüpft dıie Kırche Nun d  n 1ın dem S1€e se1it dem FT und
17 Jahrhundert zunehmend ın dıe ursprünglıch eın weltlichen Rechtsbräuche
eingreıft.

M 13 Jahrhundert gewiınnen dıie Worte ‚Verlobung‘ W1e ‚ Irauung‘ eiıinen
klaren Rechtssinn.“ | /

em der Priester dıe des Muntwalts. der den Konsens Öffentlich
abfragt, iıhn später bezeugen können, übernımmt, wırd die germanische
Verlobung und dıe (rechtsverbindliche) Irauung einem zeıtlıch und SaCNAlıc
ne1lnanderfallenden Akt klerikaler Kopulatiıons-Autorität.
E3 Hertzsch In RGG®* Bd.6 Lemma „Irauung”. übıngen 956 Sp.1005.

CONSECENSUS ACT matrımon1um: er ONsenNns (der Brautleute DbZW. Brauteltern) „macht”
konstitule dıe Ehe

17 TeC Peters, Kommentar Luthers Katechıismen, Öttingen 994 S12
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ach dieser Hrc den Dıenst der Kırche be1 der JIrauung zustande
gekommenen EheschließBung wırd dıe dann bestehende Ehe In der Brautmesse

Be1l en regionalen und okalen Unterschieden des Brauchtums ZUT

Eheschlıeßung, Irauung, Hochzeıt us  S ist dies In eIW. dıe Sıtuation, in der
529 Luthers Traubüchlein entsteht. Dırektes Vorbild dazu bıldet der Abschnıiıtt
‚„„Von den Ehesachen 1mM ‚Unterricht der Vısıtatoren“ Von 1528 !6

NIa und Motiıvatıon für Luther sınd dıie be1 den Vısıtationen zutlage
getretenen Mißstände auch hınsıchtlich Ehe und Irauung

Luther ist sıch bekanntlıc sehr bewußt, daß die Ehe eın ‚„„‚weltliıcher tand“‘ 19

und eın ‚„weltlıc Geschäft‘‘*% sel, sıieht diese Erkenntnis aber In eıner deutlichen
pannung der insbesondere aus selner Auselnandersetzung dıe VO

„ apsS erdichteten Stände‘“ der Öönche und Nonnen erwachsenen Erkenntnıis,
daß dıe Ehe zugle1ic. eın gelistlicher, ja ogöttlıcher Stand“*' SCe1 Die Eheschließung
hat damıt zugle1c. eın weltliches und eın kırchliches (Reich DA Rechten und
ZUT Lınken) öffentliches Forum, das 1im 16 Jahrhundert freilıch aKTIsSC aum
untersche1idbar ist. VON Luther In seinem Liturgie-Entwurf, W ds zeigen ist,
aber unterschieden wırd.

„Aus dieser Kernspannung heraus muß das TIraubüchlein interpretiert
werden.‘‘**

Kommentierter Überblick über die einzelnen Phasen der Eheschliehung
In Anlehnung Luthers Traubüchlein“

d 2  — CONSensus zwischen (den Vätern Brautleute hzw zwischen)
den Brautleuten

Luthers Traubüchlein-Liturgie-Entwurf begınnt mıt Anmerkungen und
Textvorschlägen ZUW kırchlichen ufgebot, SEI7 e1 aber den Konsens der
egijeute VOTaus Luther selbst hat 3 .06 5235, vier Jahr VOT Abfassung des
JTraubüchleıns, die 523 Aaus dem Kloster ausgetretene Nonne Katharına VoNnN

ora geheıratet. (TIrauung In Wiıttenberg Ure Bugenhagen).
Diese Grundstruktur der Wıttenberger Eheschließung spiegelt sıch 1im

Iraubüchlein
Vorauszusetzen ist, daß Luther unter „„Konsens” dıe freiwiıllıge Übereinkunft

der Nupturıienten versteht, lebenslang In Ireue zusammenbleıben wollen

18 Z 225,10—19.
BSLK9;

20 BSLK 528,6
BSLK
TreC Peters, KOommentar Luthers Katechıismen, Öttingen. S_ 120
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Da3 für Luther hıerbe1 dıie Zustimmung der ern als Beobachtung des
Gebotes VON Bedeutung 1st, darfebenfalls und ausweislıch vieler entsprechender
/ıtate vorausgesetzt werden. er Konsens zwıschen den Brautleuten und den
emm der Nupturıienten stellt alsoO den ersten chritt der Eheschlıeßung bzw.
der Öffentlichmachung des Ehekonsenses dar.

ach römıschem ec ware damıt dıe Ehe bereıts Vverbın:  iıch und
abschließen zustande gekommen. Aus dem drıtten, im Traubüchlehm
erster Stelle genannten I1 dem kirchlichen ufgebot, äl3t sıch ersehen,
daß nach Luthers Verständnıis dem prıvaten Ehekonsens dıe Ankündıgung der
Eheschlıeßung, das Verlöbnıs. folg;e.
ET  N Öffentliches Verlöhnis

Das OTITIentlıche Verlöbnıs hat Rechtscharakter (bıs heute*“*). ESs 01g
germanıschem Rechtsbrauch, wonach dıe Verlobung eın Vertrag 1st, der
eın einklagbares ec auf Vertragserfüllung, nämlıch den Vollzug und die
uiInahme ehelıchen, geme1ınsamen, lebenslangen, HOHEN; häuslıchen Lebens
egründet. OÖffentlichkeit, Verbindlichkeıit und Eınklagbarkeıt edingen hler
eınander.

AA  o Wel- his dreimaliges Kanzelaufgzebot
Das kırchliche ufgebot bezeıchnetTeCc Peters als „weltlich-geistlichen

25Vollzug innerhalb des eınen Orpus Christianum
Im Mittelpunkt steht für Luther hler dıe Aufforderung ZU „gemeın christliıch

Gebet“‘“*®, also ZUTr Fürbitte der (Gemeıninde für dıe Braut- bzw. eijeute Innerhalb
des „„eimen Oorpus Christianum“ hat das ufgebot jedoch auch die Bedeutung,
der Offentlichkeit Gelegenhe1 geben, eventuelle Ehehinderniss rechtzeıtig
anzuze1gen.

In der Formuliıerung „HMans und (Gireta wollen nach göttlıcher Ordnung
PE eılıgen Stande der Ehe greifen‘““' wırd aber zwelerle1 eutlic

Einmal das Verständnis der Ehe als göttlıchen an geheilıgt urc
Gottes Wort und Zum anderen aber wırd angeze1gt, da Konsens
und Öffentlichmachung des Konsenses im Verlöbnıs mehr ist als eıne
Absichtserklärung: Der Verlobung wırd bereıts ehestiftende Rechtskraft
zuerkannt.“®

Vgl SABG  D
S TEC| Peters, Kkommentar Luthers Katechismen, Öttingen 994 130

BSLK
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Z}  R OÖffentliche Wiederholung des Ehekonsenses VOoOr der Kirchentür In Zeu-
gengegenwart des Priesters/Pfarrers

Unsere heutigen ‚„„Iraufragen“ gehen unmıiıttelbar zurück auf das S0
Konsensgespräch, das ursprünglıch, nach römıschem Ww1e germanıschem eCcC
zwıschen den Sıppenoberhäuptern 1m Sınne eiıner Vertragsverhandlung mıt
Vertragsabschluß (unter Zeugen) geführt wurde. Das Konsensgespräch wurde
se1it dem frühen Miıttelalter kirchlicherseits als eigentlıcher Trauakt, der die Ehe
konstitulerte verstanden, dıie Abfrage des Konsenses 1m „Konsensgespräch‘
dem Priester übertragen.

Da die Konsensabfrage Vor der Kırchentür erfolgte (Sog .„„Brauttüren” oder
Brautportale In vielen Kırchen ZCUSCH noch davon), äng wenıiger mıt der
Erkenntnisn5da dıe Ehe eın rein We  IC Dıng sel. als mıt dem Zıel,
dıie Eheschließung aus dem intiımen häuslichen Bereich herauszunehmen und
S1e Ööffentlich und damıt rechtsverbindlich machen.

Der Rıtus der JIrauung VOT der Kırchentür und VOTI dem zuständıgen
eis  iıchen (1n facıe ei In CONSPEC Eccles1ae) 1ıldete sıch 1m 8 Jahrhundert

der nordfranzösıschen Küste heraus und wiırder auch als „normannıscher
Kirchentürvermählungsritus“ bezeichnet.

Es mıschen sıch hlıer germanısche und römische Rechtstradıtionen muıt
dem gemeınsamen Z4el, legıtime Von ıllegıtimen Ehen Uurc entsprechende
Offentlichkeit unterscheıden, die Agnaten“” vVvon den Bastarden untersche1ı1den

können und das kırchliche Interesse, die emora kontrolhlieren können.
Zur Befestigung dieser Jjele wırd se1it dem 13 Jahrhundert In UÜbernahme

der altrömıschen ese auch karchlich festgelegt, daß der Konsens dıe Ehe
begründet und Uurc das OTIentiche Konsensgespräch mıt dem Priester dann
auch sakramental verstanden In Kraft gesetzt wiıird.

Wenn Luther das (wenngleic priesterlich-notarıell bezeugte) Konsensge—
spräch VOT dıe Kırchentür verlegt bzw. VOT der Kırchentür beläßt, macht T:

adurch eutlıc daß SE betont, daß dıe Ehe SemMe Institution des weltlichen und
nıcht des geistliıchen Regımentes ist  06 und eshalb „„dıe polıteia den Vortritt‘‘°
hat

Be1l Luther wırd NUrTr der ew1l1lle beıder Ehepartner abgefiragt, also dıe
Freiwiılligkeit. ine Vorordnung des Mannes gegenüber der Tau ist nıcht
erkennbar, ebenso nıcht der Kinderwunsch als Voraussetzung eıner gültıgen
Ehe

4.2  On Ringwechsel Ringübergabe
Dıie Sıtte des Rıngwechsels bzw. der Rıngübergabe hat wıiıederum

germanısch-rechtliche Wurzeln Im Hintergrund steht der Brauch derAnzahlung
29 Dırekte, ehelıche, männlıche Nachkommenschaft.

Peters, a.a4.0 S. 142
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des Muntschatzes 1m Rahmen der Muntverlobung, be1l der der Bräutigam der
Famılıe der Braut einen 1im Muntvertrag ausgehandelten, späater klar festgelegten
Muntschatz als Ausgleichszahlung eisten hatte

Eigentlich War dıes alsO e1in einseltiger Leistungsakt des Bräutigams dıie
Braut, der sıch In der symbolıschen Rıngübergabe erhalten hat So sıch
och 59% In Straßburg und 1m Book of Common Prayer NUr eiıne einseıltige
Rıingübergabe.

Es galt, da be1 ehelıcher Untreue der Tau ( der Muntschatz wıeder dıe
Famılıe des Bräutigams ve

Umso bemerkenswerter ist CS, daß be]l Luther der Rıng-Wechsel OoTIfenbDbar
in gleichberechtigter Weıise Symbol gegenseltiger reue beıder Ehepartner ist

Im Traubüchleim en]! dıe üblıche Rıngsegnung, die den Treuebezug ZU

Ausdruck bringt.
Zusammenfügung der rechten an der Brautleute

Im Traubüchleime16S noch: ,5  und fuge hre e1 rechte Hand
und prechec63]

In heutigen Agendene 6S .„Reıcht e]lınander dıe Hand*‘‘>*
„Das Zusammenfügen der anı (dıe Junct10 manuum) HTrCc den Pfarrer

eriınnert noch dıie Übergabe der Braut UuUrc ıhren Muntwalt In dıe Herrschaft
6635des Bräutigams (tradıt1o puellae).

DiIie vorwiegend 1m angelsächsıschen Raum (amerıkanısche Spıe  me!
noch bliche Übergabe der BrautTden Brautvater den Bräutigam knüpft

diese (germanısche Tradıtion
Unter seelsorglichen Gesichtspunkten äßt sıch diese Sıtte übrıgens sehr

SINNIS reinterpretieren als Symbol für dıe notwendige Loslösung der Kınder AUS$S

dem Elternhaus, als Voraussetzung afür, daß S1Ee 1U eıne NCUC, eigenständıge
Lebensgemeinschaft und Famılıe bılden

9, In präsentischer indikativischer Form
Das olgende Zıtat VON Mt 19, ist aum anders verstehen als eıne

Eiınsetzungswort ZUT Ehe, dıe damıt sowohl als göttlıche tıftung als auch als
unauflösbar charakterısıert wiırd. aTlur pricht nıcht NUur dıe tellung unmıittelbar
VOT der ehelıchen Zusammensprechung, sondern auch dıe indikativische ormel,
dıe VON der Bıbelübersetzung Luthers Von 19,6 (perfektisch) auffällie
abweicht.

(Gott ist C5S, der Jjetzt (!) in aCTtu zusammenfTfügt. ist der eigentliche Akteur
be1 dieser Eheschließung.

BSLK
Luth. Agende 111 964 / 0RR ber uch Ausführungsbestimmungen Agende { 11 der SELK.
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DIieses Verständnıis scheıint In elıner pannung ZU Verständnıis der
Eheschlıeßung als eines Prozesses der OÖffentlichmachung des Ehekonsenses
stehen, we1l 6S das Zustandekommen scheinbar doch wıieder auf eiınen konkreten
Augenblıiıck, ämlıch den der gleich folgenden Zusammensprechung festlegen
.

Ü  ©o Öffentliche Zusammensprechung TE den Priester/Pfarrer
In den spätmittelalterliıchen Rıtualbüchern SInd dıe Vollzugsworte ZW alr sehr

unterschiedlic überlhiefert Sıe gleichen sıch aber darın, dalß Jeweıls der Priester
die Nupturıienten gleichsam {tektiv zusammenfTügt und damıt und dadurch dıe
Ehe erst konstitulert WwIrd.

Im TIraubüchleinupLuther ZW ar dıie Sıtte der Vollzugsformeln d dıe
durchaus In einem Zusammenhang mıt einem sakramentalen Eheverständnıis
stehen, formulıert aber markant anders:

;preche ich SI helich IM Namen aa ideo jam C€ON

pronuntiO cConJuges INn nOomMInea6634

Luther O1g der mıiıttelalterliıchen Tradıtıion, dıe den Akzent auf das Iun
des Priesters legt Entsche1iden ist jJedoch, dal3 der Priester/Pfarrer nach
den Worten des Traubüchleins ledigliıch notarıell bestätigt, daß sıch dıe
eIecHte (was s1e aufgrund hres Ööffentlich bezeugten Konsenses SIN selbst
zusammengesprochen en ‚„„Weıl denn Hans und (Gireta einander ZUT

Ehe begehren und solchs hıer offentlıch fur (Jott und der Welt bekennen, darauf
635dıie an und Iraurınge gegeben aben.,

eutl1ic wırd, daßß die Brautleute sıch bereıts V Or (jott und der ].t“
zuelınander bekannt aben. weltliıches und kaırchliches orum also In dıe
Öffentlichkeit einbezogen wurden und dieses Zueinanderbekennen, der
Konsens, den e1igentliıchen ehestiftenden hat Die Zusammensprechung
als notarıeller Akt besiegelt und beglaubigt die Ehe VOT der Kırchentür,
anzuzeigen, daß dıe Ehe als Rechtsinstitut weltlıcher und nıcht kaırchlicher
Gerichtsbarkeit untersteht, 1m Namen des Dreieinigen Gottes, anzuze1igen,
daß dıie Ehe eın VON Gott eingesetzter, geschützter und gesegneter an N

Die Vollzugsformel ist also OTTfentilıche Pronuntilation der bereıts urc
Konsens bestehenden und in rechter Weılse öffentlıch gemachten Ehe, dıie VOT

Gott und der Welt geschlossen wurde.
In diesem Sınne entspricht dıe ehelıche Zusammensprechung dem Iun eines

Notars, der den bereıts bestehenden Vertrag zwıschen ZWel Vertragspartnern
öffentlich und rechtsverbindlich beglaubıigt.

Wıe schon dıe mündlıche Kaufzusage hıs heute elne einklagbare
Rechtsverbindlichke1i hat (wıe dıe Verlobung), erhält eın Kaufvertrag erst
Urc die notarıelle Beglaubigung endgültige Rechtskraft

BSLK
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rst mıiıt der ehelıchen Zusammensprechung (copulatıo 1mM Angesiıcht und
1mM Namen des dreieinıgen (Gjottes endet der Prozeß der Öffentlichmachung des
Konsenses Die Fortsetzung erfolgt nıcht mehr VL sondern ın der Kırche, VOT

dem Itar.
An dieser Stelle wırd auch erkennbar. da mıiıt der Eınführung der

nıchtrelig1ösen Ziviltrauung bzw. e1INes veränderten gesellschaftlıchen
Eheverständnisses, das dem christlich-biblischen Eheverständnis nıcht mehr voll
entspricht, bzw. ihm widerspricht, Folgen sowohl für dıe Formulierung
des Konsensgespräches (Ergänzung uUurc entsprechende Fragen, dıe mehr
umfassen als NUr den Ehewillen) als auch für dessen tellung 1mM Ablauf der
Jrauung verbunden se1in mMuUusSsen

Die standesamtlıche Wiıederholung des Ehekonsenses der Nupturienten
und die standesamtlıche Beurkundung hat In einer Gesellschaft, dıie nıcht
mehr 1m Sınne des eiınen Orpus Christianum verstanden werden kann, 11UT

eiıne Teilöffentlichke1i 1mM lıck, dıe er auch nıcht mehr dıie kiırchliche
Öffentlichkeit umfalßt und lediglich als ASe auf dem Weg2 der vollendelen
christlichen Eheschliehung verstanden werden kann. Diese bedarf der
Vervollständigung nıcht NUTr uUrc dıie Öffentlichmachung des Konsenses als
Zustimmung ZUuUmn christlıchen Eheverständnis IN der Kırche, sondern kann auch
erst dann als cNrıstlıche Ehe den egen (Jottes durch die Kırche erhalten.

A  \ Lektionen Z2U. FEhestand Vor dem ar
In der Kırche und VOT dem Itar folgen 0c  „nur noch dıe Lektionen und das

Segensgebet über den Brautleuten. Im NscChILU daran kann noch dıe Brautmesse
gefe1iert werden, in der die eleute erstmals als solche kommunizieren.

Der „Akt In der Kırche*“‘ ist keın weılterer chriutt der Öffentlichmachung
des Ehekonsenses.

DIie Lesungen Sınd 1Im Kern Verkündigung des Wortes (rottes. Sıie folgen dem
Schema tıftung der Ehe ZUuTr Ehe Kreuz der Ehe Trost der Ehe

tıftung und Eınsetzung des Ehestandes (Gjen 2 8+21—24 ne
Präfamen., ZU Altar’)

Gottes über den estan: Eph 5,25—29.22—24 (mıt Präfamen,
den Brautleuten)

ber das der Ehe auferlegte Kreuz: Gen 3i 6—19
ber den ‚„„duS (jottes gnädıgem WwW1e segnendem Festhalten diesem

an entspringende(n) Trost‘>®: Gen LA Spr 18,22
Segensgebet über den Brautleuten

Das dıe kurze andlung ın der Kırche abschließende Segensgebet (es
jeder Hınweils aufFürbiıtten, Predigt, Lieder*’) nımmt allenfalls indırekt auf die

reC| Peters, KOommentar Luthers Katechismen, Göttingen 994 154
37 [)as spricht dafür, daß Luther 1m Traubüchlein dıe Feıler einer Brautmesse ach der Irauung

VOTraussetzt.
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segnenden eleute eZug, und thematısıert vielmehr dıie Bıtte Schutz
und ewahrung für den eılıgen estan: Da dieser estan: auf Zeugung
VON achkommenschaft ausgerıichtet ist, wiırd ausdrücklıch erwähnt. Auffällig
ist eın ezug auf Eph 5: In dem dıe Ehe als Bezeichnung des ‚„Sakramentes”
benannt wırd. (Gjemeiınnt ist das Mysterion, das Geheimnis der Ehe zwıschen
Mann und Frau als Abbild des Verhältnisses zwıschen Christus und seiner Braut,
der Kırche

Peters meınnt 1m lıc auf diese uinahme VON Eph in das Segensgebet
der Traulıturgie, da IM ıhm höchst schweben angedeutet (wırd) dal3 1mM
Christusmysterium (jott auch das Eheband eweıht hat.‘‘>°S

Er resümiert: „DIie Scheidewand zwıschen den Konfessionen wırd hıer
hauchdünn Nach lutherischem Verständnis penden sıch die Ehepartner Te1IlC
nıcht gegenseılt1g dıe Heı1ilsgnade, S1e sollen und dürfen aber In Glaube, 1e
und offnung einander ‚n den Hımmel helfen und VOT (jottes (madenantlıtz
geleıten

Schlußfolgerungen
Das Auseinanderdriften VON Christen- und Bürgergemeinde
Die AaUus der Durchsicht des Traubüchleins erhobenen Beobachtungen

bestätigen zunächst dıe ese VON der Ehe bZW. Eheschlıießung als Prozelß der
Öffentlichmachung des dıe Ehe konstitulerenden Ehekonsenses.

ine entscheidende KOomponente ist hierbel, WIeE sehen WAal, dıe öffentliche
/Zusammensprechung Urc den Priester/Pfarrer (vor der iırchentür).

An dieser Stelle wırd aber zugle1ic erkennbar, da mıt der Eınführung
der nıchtrelig1ösen Zıviıltrauung, insbesondere aber auch eiInes veränderten
gesellschaftlıchen Eheverständnisses, das dem christlıch-biblischen Ehever-
ständnıs nıcht mehr voll entspricht, ıhm dıiıametral wılderspricht, die
„Prozeßbeschreibung‘‘ VON Ehe und Eheschließung nach bıblısch-christlich-
utherischem Verständnis NCUu Justiert werden muß Chrıistengemeinde und
Bürgergemeinde sınd Z7Wel unterschiedliche. Ja teilweıise gegensätzlıche
Komponenten geworden.

Welchen Rang hat heute dıe SOr standesamtlıche Irauung” elche
Bedeutungsverschiebungen ergeben sıch für die kırchliche Jrauung, VOT em
auch 1m e dıe Formulıerung des Konsensgespräches (Ergänzung Hrc
entsprechende Fragen, die mehr umfassen als 11UT den Ehewıllen) als auch für
dessen tellung ım Ablauf der Trauung”

Die standesamtlıche Wiederholung des Ehekonsenses der Nupturıenten und
die standesamtlıche Beurkundung hat ın eiıner Gesellschaft, dıe nıcht mehr

38 Peters, a.a.0 B
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WIEe Luthers Zeıten 1m Sınne des einen Orpus Christianum verstanden
werden kann, 1UT eıne Teilöffentlichkeit 1m 1C dıe eT auch nıcht mehr
die kırchliche OÖffentlichkeit umfaßt und lediglich als AaAse auf dem Weg2 der
vollendeten christlichen Eheschliehung verstanden werden annn

IDiese bedarf der Vervollständigung nıcht Ur ILG dıe Öffentlichmachung
des Konsenses als Zustimmung 15  iıchen Eheverständnıis IN der Kırche,
sondern ann auch erst dann als CANrıstliche Ehe den egen (Jottes UNC. dıe
Kırche erhalten.

Wenn dıe Erläuterungen der LKD-Agende 111 VoNn 9085 hlerzu
bemerken, dıe „eigentliıche kırchliche andlung‘“ E1 „dıe Segnung VOT dem
ar, dıe AaUSs Schriftlesungen und fürbıttendem Gebet“ bestehe“, ist dies
elıne anachronistisch-reinterpretierende nachträgliche Rechtfertigung des
landeskirchlich-evangelischen Trauverständnisses als Segnung elıner
bereıts bestehenden christlıchen ( perfekten } Ehe, dessen Eınführung 876 ein
wichtiger Impuls Z Entstehung der Hannoverschen ev.-Iuth Freikırche W dl.

In der Eınleitung dem betr. Abschnuıiıtt e1 6S noch zutreffend „„Die
reformatorischen Kirchen schliehen unler Luthers Einflußp die mittelalterliche
Auffassung ach WIE Vor begründet der Konsens der eleulte die Ehe Die
Kopulation wird un Beteiligung der Kirche beibehalten.... und Wr INn erstier
Linie die öffentliche Kundmachung des Konsenses Vor der (GTemeinde. €

IC beachtet wırd hier, daß das aucC zeıtlıche) Auseıinanderfallen VON

Konsens ehebegründendes Verlöbnıs) SOWIeEe der OTIeNTıCcCAeEN Pronuntiation des
Konsenses und eiıner „rein“ kırchlichen andlung dıe olge der ınführung der
1vılehe ist und 1m Jahrhundert nıcht stattfand. Öffentliche Pronuntiation
1Im Sınne eıner ehelichen Zusammensprechung, also dıie nach göttlichem ec
bestehende Ehe rechtskräftig erklärende orme und nachfolgende Segnung der
eleute mıt Wort und bılden noch eıne unauflösliche Eıinheit Ebenso WwWI1Ie
dıe „Öffentlichkeit“‘. in der der Konsens pronunzıert wırd, noch nıcht geradezu
unversöhnlıch In „Chrıstengemeinde und Bürgergemeinde“ zerfällt, sondern
eıne Einheıiıt bıldet Und Sschheblıc stimmen auch kırchliches und weltliches
Eheverständnıs noch übereın, bZzw. lassen sıch nıcht unterscheıiden.

Die Aufspaltung In eıne „E1gentliche kırchliche andlung“ (den Segen)
und eine außerkıirchliche Öffentlichmachung des Ehekonsenses als eigentliche
rechtsgültige Eheschließung ist also nıcht stichhaltıg.

Es iıst und ble1ibt schon eıne entschei1dende rage, nıcht, wodurch dıie KRc
sondern wodurch die CArLısStliche Ehe konstitulert WIrd.

Während 1m Jahrhundert In der Tat, hätte 6S weltliche „„Pronuntiatoren“
gegeben, der Urc S1e öffentlich gemachte und rechtskräftig rklärte Ehekonsens
nıcht 1U eiıne „weltliıche“, sondern auch eiıne christliıche Ehe SCWESCH ware und

A.a.O S 13
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dıe darauffolgende Segnung dementsprechend dıe Segnung elıner christlichen
Ehe: äßt sıch dies heute keineswegs

Was segnel die Iutherische Kirche
Das Eheverständnis des säkularen Staates und e1Ines großen e11s der

Gesellscha untersche1idet sich ogrundlegend VO christlich-kirchlichen Ehever-
ständnıs.

Was segnet also dıie Kırche., WEINN S1e theolog1sc und lıturgisch dıe
standesamtlıch geschlossene Ehe bereıts als cNrıstlıche Ehe anerkennt und
diese segnet?

Sıe segnet eiıne Lebens- und Rechtsgemeinschaft, die VOT eiıner Behörde, und
ZW al bereıts dort Urc einen Akt, der ausdrücklich als „Trauung‘““ bezeichnet
wiırd, gesScChlossen wurde, deren Grundlagen nıcht mehr sehö daß S1e

eın gÖöttlıches Instıtut, einen Schöpfungs-Ordo darstellt,
lebenslänglıch gescChlossen und unauflösliıch Ist,
nıcht I:AI der Reser- sondern prinzıpıe und zwıngend zwıischen einem

Mann und eiıner Frau geschlossen wırd,
daß S1e auf dıe /Zeugung Von achwuchs ausgerichtet ist. ®

Wenn Eduard Bıngmann bzw. dıe Verfasser der Berlıner August-Konferenz
VON L5 In der ınführung der Zıvıl-,, Irauung“ nıcht 11UT eıne egrüßende
Befreiung der Kırche VOoNn der lästıgen und die (GewIlssen belastenden
Pflicht erkannten, Jeden, und ZW ar unabhängıg VON selner Eınstellung ZU

christliıchen Eheverständnis (und Kırche und Glauben überhaupt) trauen
müssen, sondern auch dıe Chance und die Verpflichtung darın sahen, 1UN

„umsomehr ıhr GTE NUr nach ıhren Prinzıplen, dih nach dem Worte (Jottes
auszugestalten und ordnen““, eröffnet sıch für dıie Kırche auch heute Hr die
Gesetzesänderung Von 2009, dıe eiıne kırchliche Irauung ohne vorhergehende
standesamtlıche Eheschlıeßung straffre1ı gestatiet, diese Möglıchkeıit.

Die hleibende Relevanz der standesamltlichen Eheschliebung
Andererseıts aber bleibt festzuhalten, dal dıe Ehe eine Schöpfungsordnung

Gottes für alle Menschen ist und auch Ehen zwıschen Nıchtchrıisten oder
Atheısten bZzw. Angehörigen anderer Relıgionen AaUs kırchlicher 1C „gültige“
Ehen sınd, sofern S1e als geordneter Prozel3 der Öffentlichmachung des
Ehekonsenses zustandekommen.

41 BGB AT
€e1 der 4a gerade unter diesem Gesichtspunkt dıe Ehe durchaus fördert un! privılegiert,
Jedoch adus Interesse einer AauUSgsCcW ORCHNCH Alterspyramide und somıt inanzıerbaren
Renten eic. 1C| In iıdeologıischer 1NS1IC: vergleichbar, ber 1Im 1C auf den damıt
2 erzielenden der „Volksvermehrung  Ya zeichnete sıch auch das LL e1IC| UrC|
großzügigste Privilegierung VoNn Ehe und Famılıe aus! Der faktısche Schutz der Ehe Urc den
Staat ist jedenfalls eın 17 für einen weltanschaulıchen Gleıic  ang mıiıt der Kırche



Gert Kelter

Kirchlicherseıits wiırd ernıcht zwıschen ungültiger Ehe(schlıeßung) ohne
kirchliche Irauung und Segnung und gültıger Ehe(schlıeßung) mıt kırchlicher
Irauung und Segnung unterscheıden se1n, sondern zwıischen gültiger Ehe
und gültiger („‚perfekter‘‘) chrıistlıcher Ehe

Das bedauerlicherweıise festzustellende völlıge Auseinanderdriften Von

Bürgergemeinde und Christengemeinde *, gerade auch 1m 1C auf das
Eheverständnıs, darf meınes Erachtens jedoch nıcht dem Kurzschluß ren,
dıe standesamtlıche Eheschließbung prinzıpıe als verzichtbar oder deren
bewußten Verzicht als besonderen utherisch-biblischen Bekenntnisakt
m1ißzuınnterpretieren.

Fhe und Eheschließung als Prozeß der Öffentlichmachung des Ehekonsenses:
DER implızıert In eiıner Gesellschaft, In der Bürger- und Christengemeinde
weıtgehend eInNs bürgerlich-Öffentliches und kiırchlich-Ööffentliches
Handeln, vereınt In der .„„‚notarıellen“ Person der Priesters/Pfarrers, ebenso,
w1e 65 heute, Bürger- und Christengemeinde Zzwel völlıg verschiedene
Größen darstellen, bürgerlich-Öffentliches und kirchlich-öÖöffentliches Handeln
implızıeren muß

WOo eıner kırchliıchen JIrauung OlTIentlıches ragen des Ehekonsenses
1m Forum der Kırche/Gemeinde, der Bereitschaft, dıe Ehe nach den
biblisch-christlichen Maßstäben ren wollen, Segnung dieser christlıch
verantworteten Ehe) keıne standesamtlıche Eheschließung OIfentlıche
Ehevertragsschließung 1im orum VoNn Staat/Bürgergemeinde) vorausgeht,

also. S  9 eın nıcht unwichtiges 1e 1mM Prozeß der
Öffentlichmachung des Ehekonsenses.

Öffentlichmachung das betrifft die staatlich-bürgerlich-nichtchrıistliche
Öffentlichkeit ebenso WwW1Ie dıe kirchlich-gemeindlıiche.

Kıirchlicherseıts e das Der Verzicht auf dıe standesamtlıche
Eheschließung bedeutet immer auch eınen Verzicht auf einen (erheblichen
Teıl der OÖffentlichmachung des Ehekonsenses., auf dıe verbindlıche UÜbernahme
gegenseıltiger Rechte und iıchten, also eıner Einschränkung der öffentlıchen
Verbindlichkeit der Eheschließung Das kann nıcht 1mM kırchlıchen Interesse se1n
und entspricht nıcht dem 1D11SC. bezeugten verbindlıchen Charakter der Ehe

JIrauungen ohne vorangehende standesamtlıche Eheschlıeßung olltener
der absolute und gul begründete Not- und Ausnahmefall le1iben

43 och bedauerlicher ist TE11C) daß insbesondere dıe EKD durch ihre aktuellen NiISsSCHE1—
dungen gleichgeschlechtlichen Partnerschaften ın diesem Kontext Sal N1IC| mehr ZUT

Vertreterin der “Christengemeinde” zählen ist.
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Konsequenzen für en CUEC. Ilutherisches Irauformular
Für dıe Ausgestaltung lıturgischer Trauformulare ergeben sıch AdUus den

CWONNCHCNH Erkenntnissen olgende Konsequenzen:
Man kann und sollte dıe gesetzlıche Neuregelung Von 27009 auch als Chance

und Verpflichtung für die (Selbständıge Evangelısch-Lutherische) Kırche
verstehen, be1 der Neufassung eıner Trauagende das genumln lutherische Fhe-
und Trauverständnıs deutlicher ZU Ausdruck bringen, als dies bıslang der
Fall ist In den Sonderbestimmungen der SELK ZU) eDrauc der Agende
e1 CS lediglich: „Die Irauung erfolgt nach der INn der betreffenden Gemeinde
herkömmlichen Weise. (Inzwischen wurde die Theologische Kommission
beauftragt, sich das Trauverständnis IN UNSerer Kirche emühen.

Dıie egelung ist interessanterwelse datıiert VO November 1976, also
einhundert Tre nach ınführung der Traulıturgie In der Hannoverschen
Landeskıirche erlassen worden.

Bıslang lıegen keıne Ergebnisse AUsSs der Arbeıt der Theologischen
Kommıissıion vor.®

Eın revıidiertes Trauformular, das eın genumn bıblısch-Ilutherisches Ehever-
ständnıs (gerade auch 1Im Gegensatz und Wıderspruch ZU mehrheıtsgesell-
schaftlıch geltenden) ZU Ausdruck bringen möchte, wiırd er insbesondere
be1 derAuswahl der Lesungen und den Traufragen, also 1m ICaufdas 1erbe1
öffentlich abgelegte Bekenntnis der eCieute die Kriterien thematısıeren. dıe das
kırchliche VO allgemeingesellschaftlıchen Fheverständnis abgrenzen.

Eın Verzicht auf dıe (pronuntiatorisch-kirchlich-notarıielle) Zusammen-
sprechung (copulatıo 1eße, dıe VOTrangCgaNSCHC standesamtlıche Eheschlıeßung
und dessen dort vorausgesetztes oder auch vorgetragenes Verständnis Von FEhe
„abzusegnen“.

Hıer oı1lt, Was dıe Berliner August-Konferenz 8/5 anmahnt: IDIEe Irauung
1St nicht bloß deELNUNG der bürgerlich geschlossenen Ehe, sondern selbständige
Schließung der christlichen Ehe 6646

Kırchl Ordnungen HSE
45 Dıie Kırchenleıiıtung der SELK erneuerte den Auftrag dıie Theologıische Kommissı1on, eın

lutherisches Irau- und Eheverständnis formulıeren mıiıt Wırkung VO Februar 2009,
diese Aufgabe erstmals (wıeder auf der Tagesordnung der Theologıschen Kommissıon
STan!

46 Eduard Bingmann, Geschichte der Hannoverschen evangelısch-lutherischen Freikırche,
1924,


